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Mit Einführung der neuen Spitalfinanzierung im 2012 wollte der Gesetz-

geber mehr Freiräume für Wettbewerb im Spitalwesen zulassen. Die 

Tarifverhandlungen zwischen Krankenversicherern und Spitälern finden 

jedoch nach wie vor in einem engen regulatorischen Korsett statt. Unter-

suchungen geben nun Hinweise, dass «der Schatten des Staates» die 

Entfaltung des Wettbewerbs hemmt und die Verhandlungsergebnisse 

stark beeinflusst.

Im Schatten des Staates
Verhandlungen der Spitaltarife

Der gesetzgeberische Wille zum Wettbe-
werb kommt in gesundheitspolitischen 
Reformvorhaben immer wieder zum Aus-
druck. Im Spitalwesen zielt der Gesetzge-
ber mit der neuen Spitalfinanzierung und 
der Einführung von leistungsbezogenen 
Fallpauschalen auf – im Idealfall – effizi-
ente und transparente Wettbewerbsme-
chanismen. 

Die neue Spitalfinanzierung hat insbe-
sondere auch Auswirkungen auf die Tarif-
verhandlungen zwischen Versicherern und 
Spitälern. Welche Verhandlungsstrategien 
werden von welchen Akteuren verfolgt und 
wie können sich die beabsichtigten Markt-
dynamiken in den Tarifverhandlungen tat-
sächlich entfalten?

Ein Forschungsteam am Institut für Be-
triebs- und Regionalökonomie der Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft stellt sich diese 
Fragen im Rahmen eines laufenden Pro-
jekts1. Nun liegen die ersten Ergebnisse 
aus Expertengesprächen und Datenaus-
wertungen zu den Verhandlungsergebnis-
sen der Einkaufsgemeinschaften HSK (Hel-
sana, Sanitas, KPT) und Tarifsuisse vor.

Regulierte Teilmärkte  
im Gesundheitswesen

Der Krankenversicherungsmarkt bein-
haltet den Prämienwettbewerb um die 
Gunst der Versicherten. Im Leistungser-

1  Dank der finanziellen Unterstützung durch  
die Stiftung Konkordia konnte im März 2012 
an der Hochschule Luzern – Wirtschaft ein 
mehrjähriges Forschungsprogramm «Öffent-
liches Gesundheitsmanagement» gestartet 
werden (www.hslu.ch/w-ibr-oeffentliches-  
gesundheitsmanagement.htm).

bringermarkt werben Spitäler, Arztpraxen 
und weitere Anbieter um die Gunst der 
Patientinnen und Patienten. Das Binde-
glied zwischen diesen beiden Teilmärkten 
stellen die Tarifverhandlungen dar, die Ta-
rifstruktur und -preise in einem eng regu-
lierten Rahmen definieren. Die ausgehan-
delten Tarifverträge bestimmen Leistun-
gen und Kosten für die Versicherer und 
sind für die Leistungserbringer gleichzei-
tig der Schlüssel zur Vergütung ihrer Leis-
tungen (siehe Grafik 1).2 

Tarifverhandlungen  
«im Schatten des Staats»

Der Politikwissenschaftler Fritz 
Scharpf3 bezeichnet derartige Verhandlun-
gen von Tarifverträgen zwischen Leis-
tungserbringern und Versicherern als 

2  Hammer, S., Peter, M., & Trageser, J. 
(2008). Wettbewerb im Gesundheitswesen: 
Auslegeordnung. Neuchâtel: Schweizeri-
sches Gesundheitsobservatorium.

3  Scharpf, F. W. (2000). Interaktionsformen:  
Akteurzentrierter Institutionalismus in der 
 Politikforschung. Opladen: Leske und Budrich.

Selbst organisation gesellschaftlicher Ak-
teure «im Schatten des Staates». Der 
«Schatten des Staates», unter dem ver-
handelt wird, trägt theoretisch zur Fähig-
keit der Tarifpartner bei, Ergebnisse im 
Sinne des Gemeinwohls respektive der 
Versicherten zu erzielen. Denn die Tarif-
partner haben ein Interesse daran, sich 
selbst regulieren zu können und eine Inter-
vention des Regulators als Hüter des Ge-
meinwohls zu ver meiden.

Der «Schatten des Staates» ist in der 
Schweiz besonders ausgeprägt, da das 
KVG die Tarifgestaltung und Genehmigung 
sehr ausführlich regelt und die Tarifpartner 

über keine abschliessende Entscheidungs-
kompetenz verfügen. Bei den Verhandlun-
gen im Spitalwesen ist es Aufgabe der 
Kantone, die für jedes Spital verhandelten 
Baserates4 in der obligatorischen Kran-
kenversicherung zu genehmigen oder bei 

4  Basispreise, welche mit dem fallspezifischen 
Kostengewicht der Tarifstruktur SwissDRG 
multipliziert werden.
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Weitere Dynamik bei den Tarifverhand-
lungen im Spitalbereich brachte im Grund-
versicherungsbereich das Aufbrechen des 
Nachfragemonopols bei den Krankenkas-
sen mit sich. 2011 gründete der Bran-
chenverband Santésuisse seine Tochter-
gesellschaft Tarifsuisse, um ihr die 
 Aufgabe der Tarifverhandlungen zu über-
tragen. Doch Tarifsuisse vertritt nicht 
sämtliche Krankenkassen der Schweiz. 
Helsana, Sanitas und KPT schlossen sich 
fast gleichzeitig zu einer unabhängigen 
Einkaufsgemeinschaft (HSK) zusammen.

Einen Überblick über die aktuellen Rah-
menbedingungen und Akteure gibt verein-
fachend Grafik 2.5

Empirische Hinweise
In einem kompetitiven Umfeld werden 

Verhandlungsstrategien der involvierten 
Akteure typischerweise nicht transparent 
offengelegt. Im vorliegenden Fall können 
sie aber anhand der Häufigkeit festgesetz-
ter Tarife annähernd identifiziert werden. 
Kommt es nämlich zwischen einer Ein-
kaufsgemeinschaft und einem Spital auf-
grund von kompromisslosen Verhand-
lungsstrategien zu keiner Einigung, dann 
setzt der Kanton die Tarife fest. 

Ein systematischer Vergleich der Ver-
handlungsergebnisse sämtlicher Schwei-
zer Spitäler seit Einführung der neuen 
Spitalfinanzierung zeigt, dass Tarif suisse-
Tarife in den Jahren 2012 und 2013 zu 
rund 40 Prozent festgesetzt wurden, wäh-
rend sich die Tariffestsetzungen bei HSK 
im tiefen einstelligen Prozentbereich be-
wegten. Im Jahr 2014 scheinen die Fest-
setzungen bei HSK etwas zu- und bei Ta-
rifsuisse etwas abzunehmen. 

Insgesamt weisen die Daten also auf 
unterschiedliche Verhandlungsstrategien 
der beiden Einkaufsgemeinschaften hin. 
Tarifsuisse scheint sich mit den Spitälern 
seltener einig zu werden als HSK. Dies 
bestätigen auch Interviewaussagen der 
Tarifpartner. Sie deuten darauf hin, dass 
die Spitäler den ersten Verhandlungs-
schritt oftmals mit HSK machen, bevor sie 
in die erwartungsgemäss schwierigeren 
Verhandlungen mit Tarifsuisse treten. Die 
unterschiedlichen Verhandlungsstrategien 
der Einkaufsgemeinschaften scheinen 

5  Eine Übersicht der Verbände, Einkaufsge-
meinschaften und Dienstleister der Kranken-
versicherer gibt die Grafik auf Seite 28 der 
«Schweizer Sozialversicherung» 1/14.
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Bund
– Genehmigung Tarifstrukturen
– Subsidiäre Kompetenz zur Anpassung 
 der Tarifstrukturen bei Nichteinigung 
 der Tarifpartner

Kantone
– Genehmigung Tarifverträge aller Art und Erlass
 von Rahmentarif bei vertragslosem Zustand

Preisüberwacher
– Tarifprüfung und Empfehlungen an Bund und
 Kantone bei Genehmigung und Festsetzung

Tarifstruktur
– TARMED
– Swiss DRG AG

Tarife
(ambulant, stationär)
– Taxpunktwerte
– Baserates

Versicherer:

– Suva/MTK
– Verbände:
 • Santésuisse
 • Curafutura
 • (ASK)

Einkaufsgemeinschaften:
– Tarifsuisse AG
– HSK

Leistungserbringer:

FMH
H+

Kant. Ärztegesellschaften
Spitäler

Verhandlungsebenen:

Grafik 2: Rahmenbedingungen und Settings der Verhandlungsebenen, 
involvierte Tarifpartner und rahmengebenden, subsidiär eingreifenden und 
genehmigenden öffentlichen Hand
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Grafik 1: Die regulierten Teilmärkte im Gesundheitswesen und 
die Tarifverhandlungen als Bindeglied 

Nichteinigung festzusetzen. Die Situation 
erinnert an das aus der Spieltheorie be-
kannte Gefangenendilemma: Wenn die Ta-
rifpartner kooperieren und sich bei den 
Verhandlungen einig werden, behalten sie 
ihre Kompetenz zur Selbstregulierung. 
Verweigert ein Partner die Kooperation, 
kommt es zur staatlichen Festsetzung der 
Tarife und damit zum Verlust der Verhand-
lungskompetenz beider Tarifpartner.

Unterschiedliche Strategien  
in neuen Rahmenbedingungen

Dabei existieren verschiedene Anreize 
zur Nicht-Kooperation beziehungsweise 
zur Bevorzugung der kantonalen Festset-
zung gegenüber einer Tarifeinigung. Diese 
ergeben sich aus der Mehrfachrolle der 

Kantone. Viele Kantone sind nämlich nicht 
nur Tarifgenehmigungsbehörde, sondern 
auch Spitaleigentümer. Aus Gründen der 
Strukturerhaltung könnten Kantone ein In-
teresse haben, die Baserates für Spital-
leistungen hoch zu halten, um ineffiziente 
Spitäler via Prämiengelder zu subventio-
nieren. Da die Kantone – nach Ablauf der 
Übergangsfristen zur neuen Spitalfinanzie-
rung – 55 Prozent der Spitalkosten über-
nehmen, ist es ebenso gut vorstellbar, 
dass mit Blick auf das kantonale Budget 
die Baserates tief gehalten werden sollen. 
Je nach politischer Konstellation könnte es 
somit für den einen oder anderen Tarifpart-
ner von Vorteil sein, die Tarifverhandlun-
gen abzubrechen und die kantonale Fest-
setzung zu erwirken.

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Hammer et al., 2008)
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also auf dem Markt wahrgenommen zu 
werden.

Verzerrte Wettbewerbseffekte
Doch führen die unterschiedlichen Ver-

handlungsstrategien auch zu unterschied-
lichen Ergebnissen? Nur bedingt, denn die 
Untersuchungen zeigen, dass die Tarif-
partner den gesetzgeberischen Willen zu 
mehr Wettbewerb bisher nur teilweise 
aufnehmen. In rund der Hälfte aller 
Schweizer Spitäler sind die Tarife von 
 Tarifsuisse und HSK nämlich trotz 
 beträchtlichem Verhandlungsspielraum 
gleich hoch. Höhere HSK-Tarife sind in 
über 95 Prozent der Fälle Ergebnis freier 
Verhandlungen, während höhere Tarif-
suisse-Tarife sich in 30 bis 80 Prozent der 
Fälle (je nach Jahr) auf kantonale Festset-
zungen zurückführen lassen (siehe Grafik 
3). Wobei die Einschränkung gilt, dass die 
beiden Tarife nur bedingt miteinander ver-
glichen werden können. Die kantonal fest-
gesetzten Tarife sind teilweise proviso-
risch, denn Tarifsuisse hat in den meisten 
Fällen Beschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht eingelegt. Dessen Ent-
scheide sind noch hängig.

So kann die These aufgestellt werden, 
dass der «Schatten des Staates» wettbe-
werbliche Mechanismen an der Entfaltung 
hindert und der Wettbewerb durch staatli-
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Grafik 3: Vergleich der Baserate-Verhandlungsergebnisse von HSK und
Tarifsuisse unter Berücksichtigung der Tariffestsetzungen 

(Grundlage: Rund 150 erfasste SwissDRG-Baserates der Schweizer Spitäler gemäss  
Daten der HSK und Tarifsuisse über die Jahre 2012–2014; Stand: März/April 2014).

che Eingriffe in die Preisbildung mittels 
kantonalen Festsetzungen verzerrt wird. 
Ob das heutige Verfahren der Tariffestset-
zungen mit den Zielen der neuen Spitalfi-

nanzierung (Transparenz, Vergleichbar-
keit, Effizienz) noch in Einklang steht oder 
grundsätzlich überdacht werden soll, gilt 
es vertieft zu untersuchen. n


